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„§ 11
Erwerb der Laufbahnbefähigung  
nach Aufstieg und Überleitung

(1) Wer zum Aufstieg gemäß § 10 Absatz 1 zugelassen wor-
den ist, wird in die Aufgaben des gehobenen Dienstes durch ein 
Studium eingeführt.

(2) Die Einführungszeit dauert regelmäßig drei Jahre und 
schließt mit einer Prüfung ab. Erweist sich während der Einfüh-
rung auf Grund der dienstlichen Leistungen und Fähigkeiten 
sowie nach der Persönlichkeit die Nichteignung für den gehobe-
nen Dienst, ist die Zulassung zurückzunehmen.

(3) Mit der bestandenen Prüfung wird die Laufbahnbefähi-
gung für den gehobenen Dienst erworben. Bis zur Verleihung 
eines Amtes des gehobenen Dienstes verbleibt es bei der bishe-
rigen Rechtsstellung.

(4) Vor einer Verleihung des in § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe b genannten Amtes bedarf es, soweit die Befähigung 
nach § 10 Absatz 2 oder Artikel II Absatz 2 erworben worden ist, 
einer Erweiterung der Laufbahnbefähigung durch die erfolgrei-
che Teilnahme an einem mindestens viermonatigen Qualifizie-
rungslehrgang.

(5) Zu dem Qualifizierungslehrgang kann zugelassen werden, 
wer sich in dem in § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
genannten Amt befindet und sich für die weiteren Ämter der 
Laufbahn des gehobenen Dienstes eignet. Erweist sich auf 
Grund der dienstlichen Leistungen und Fähigkeiten sowie nach 
der Persönlichkeit die Nichteignung, ist die Zulassung zurück-
zunehmen. Bis zur Verleihung des in § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b genannten Amtes verbleibt es bei der bishe-
rigen Rechtsstellung.“

3. § 12 wird aufgehoben.
4. § 13 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Reihenfolge der Übernahme bestimmt sich, soweit die 
gleiche Einführung abgeleistet und die gleiche Laufbahnprü-
fung abgelegt worden ist, nach dem Prüfungsergebnis und dem 
Zeitpunkt der Zulassung zum Aufstieg; in den Fällen des § 10 
Absatz 2 nach den dienstlichen Leistungen.“

5. § 13 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„Soweit die Zahl besetzbarer Stellen für die nach § 8 Einzustel-
lenden sowie die nach § 10 Aufsteigenden nicht ausreicht, setzt 
die für die Ordnung der Laufbahn zuständige oberste Dienstbe-
hörde nach Abstimmung mit dem Polizeipräsidenten in Berlin 
die Zahl der für die Einstellung sowie die für die jeweilige Auf-
stiegsart zur Verfügung stehenden Stellen fest.“

6. § 14 wird aufgehoben.
7. § 22 erhält folgende Fassung:

„§ 22
Gliederung

Zum mittleren Dienst gehören
1. als Eingangsamt das Amt der Polizeimeisterin, des Polizei-

meisters (Besoldungsgruppe A 7),
2. als Beförderungsamt das Amt der Polizeiobermeisterin, des 

Polizeiobermeisters (Besoldungsgruppe A 8).“

Auf Grund des § 22 Absatz 1 des Laufbahngesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Februar 2003 (GVBl. S. 137, 
200), das zuletzt durch Gesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) 
geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I
Änderung der Schutzpolizei-Laufbahnverordnung

Die Schutzpolizei-Laufbahnverordnung in der Fassung vom 
12. Juli 1995 (GVBl. S. 453), die zuletzt durch Gesetz vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 10 erhält folgende Fassung:

,§ 10
Voraussetzungen für den Aufstieg

(1) Zum Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen Dienstes 
darf zugelassen werden, wer
1. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
2. a)  die Hochschulreife oder einen als gleichwertig aner-

kannten Bildungsstand (§ 35 des Laufbahngesetzes) 
oder

b) die Fachhochschulreife oder einen als gleichwertig aner-
kannten Bildungsstand (§ 35 des Laufbahngesetzes) 
oder

c) die fachgebundene Studienberechtigung nach § 11 
Satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes besitzt,

3. a)  die Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst mindes-
tens mit „gut“ abgeschlossen hat,

b) zuletzt mindestens mit „B unterer Bereich“ bewertete 
dienstliche Leistungen erbracht hat,

c) mindestens eine Dienstzeit (§ 14 des Laufbahngesetzes) 
von drei Jahren zurückgelegt hat und

4. sich nach der Persönlichkeit und den Fähigkeiten für den 
gehobenen Dienst eignet.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 kann auch zugelassen wer-
den, wer die Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst mindes-
tens mit „befriedigend“ abgeschlossen, zuletzt mindestens mit 
„B unterer Bereich“ bewertete dienstliche Leistungen erbracht 
und mindestens eine Dienstzeit (§ 14 des Laufbahngesetzes) von 
vier Jahren zurückgelegt hat. Abweichend von Satz 1 Nummer 3 
kann darüber hinaus zugelassen werden, wer mindestens eine 
Dienstzeit (§ 14 des Laufbahngesetzes) von sechs Jahren zu-
rückgelegt hat und zuletzt mit mindestens „B unterer Bereich“ 
bewertete dienstliche Leistungen erbracht hat.

(2) Wer sich mindestens seit vier Jahren in dem in § 22 Satz 1 
Nummer 2 genannten Amt befindet, zuletzt mindestens mit „B 
unterer Bereich“ bewertete dienstliche Leistungen erbracht hat 
und sich nach der Persönlichkeit und den Fähigkeiten für den 
gehobenen Dienst eignet, dem wird nach Maßgabe besetzbarer 
Stellen das Eingangsamt des gehobenen Dienstes verliehen. Mit 
der Verleihung wird die Laufbahnbefähigung bis zu dem in § 3 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a genannten Amt erwor-
ben.‘

2. § 11 erhält folgende Fassung:
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(3) Wer die Einführung nach § 10 in Verbindung mit § 11 Absatz 1 
der Schutzpolizei-Laufbahnverordnung in der vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung geltenden Fassung absolviert und die Prüfung für 
die Laufbahn des gehobenen Dienstes erfolgreich abgelegt hat, be-
sitzt die Laufbahnbefähigung bis zu dem in § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe d genannten Amt.

Artikel III
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Juli 2010

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister

Gisela v o n  d e r  A u e
Senatorin für den Senator für 

Inneres und Sport

Artikel II
Übergangsvorschriften

(1) Wer sich am Tage vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung
1. in dem in § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b der Schutzpoli-

zei-Laufbahnverordnung in der vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung geltenden Fassung genannten Amt befindet, wird in 
den gehobenen Dienst übergeleitet und führt mit Inkrafttreten 
dieser Verordnung die Amtsbezeichnung des in § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 genannten Amtes,

2. in dem in § 22 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c der Schutzpoli-
zei-Laufbahnverordnung in der vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung geltenden Fassung genannten Amt befindet, wird in 
den gehobenen Dienst übergeleitet und führt mit Inkrafttreten 
dieser Verordnung die Amtsbezeichnung des in § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a genannten Amtes.

(2) Mit dieser Überleitung wird die Laufbahnbefähigung bis zu 
dem in § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a genannten Amt 
erworben. § 11 Absatz 4 und 5 finden entsprechende Anwendung.
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